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FuBnoten

(+++ Textnachweis ab: 1.9.2001 +++)

(+++ Zur Anwendung vgl. § 13 +++)

Dieses Gesetz andert die nachfolgend aufgefuhrten Normen

Vorschrift Anderung geanderte Norm Gultigkeit
ab bis|i.d.F.
§14S1 Inkraftsetzung TierSchHuV 1.9.2001
§14S2 Aufhebung HuHaV 1.9.2001

Eingangsformel

Das Bundesministerium flr Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft verordnet jeweils in Ver-
bindung mit Artikel 56 des Zustandigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. Marz 1975 (BGBI. | S. 705) und
dem Organisationserlass vom 22. Januar 2001 (BGBI. I S. 127) auf Grund des § 2a Abs. 1, des § 11b Abs.
5 sowie des § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, jeweils in Verbindung mit § 16b Abs. 1 Satz 2 des Tierschutzgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 1998 (BGBI. | S. 1105, 1818), von denen § 2a Abs.
1Nr.5,§11bAbs. 5und § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. April 2001 (BGBI.
| S. 530) geandert worden sind, nach Anhérung der Tierschutzkommission:

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt fir das Halten und Ziichten von Hunden (Canis lupus f. familiaris).

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nicht anzuwenden

1. wahrend des Transportes,

2. wahrend einer tierarztlichen Behandlung, soweit nach dem Urteil des Tierarztes im Einzelfall an-
dere Anforderungen an die Haltung notwendig sind,

3. bei einer Haltung zu Versuchszwecken im Sinne des § 7 Absatz 2 des Tierschutzgesetzes, soweit
fur den verfolgten wissenschaftlichen Zweck andere Anforderungen an die Haltung unerlasslich
sind.

FulBnoten

§ 1 Abs. 2 Nr. 3: IdF d. Art. 3 Nr. 1 Buchst. au. bV v. 12.12.2013 | 4145 mWv 18.12.2013
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§ 2 Allgemeine Anforderungen an das Halten

(1) *Einem Hund ist nach MaBgabe des Satzes 3

1. ausreichend Auslauf im Freien auRerhalb eines Zwingers zu gewahren,

2. mehrmals taglich in ausreichender Dauer Umgang mit der Person, die den Hund halt, betreut
oder zu betreuen hat (Betreuungsperson), zu gewahren und

3. regelmaRig der Kontakt zu Artgenossen zu ermdglichen, es sei denn, dies ist im Einzelfall aus
gesundheitlichen Griinden oder aus Griinden der Unvertraglichkeit zum Schutz des Hundes oder
seiner Artgenossen nicht méglich.

2Abweichend von Satz 1 Nummer 2 ist Welpen bis zu einem Alter von zwanzig Wochen mindestens vier

Stunden je Tag Umgang mit einer Betreuungsperson zu gewahren. 3Auslauf und Sozialkontakte sind der
Rasse, dem Alter und dem Gesundheitszustand des Hundes anzupassen.

(2) 'Wer mehrere Hunde auf demselben Grundstiick halt, hat sie grundsatzlich in der Gruppe zu halten,

sofern andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen. Die Gruppenhaltung ist so zu gestalten,
dass

1. fur jeden Hund der Gruppe

a) ein Liegeplatz zur Verfiigung steht und

b) eine individuelle Futterung sowie eine individuelle gesundheitliche Versorgung maéglich
sind und

2. keine unkontrollierte Vermehrung stattfinden kann.

Von der Gruppenhaltung kann abgesehen werden, wenn dies wegen der Art der Verwendung, des Ver-

haltens oder des Gesundheitszustands des Hundes erforderlich ist. “Nicht aneinander gewOhnte Hunde
dirfen nur unter Aufsicht zusammengefuhrt werden.

(3) Einem einzeln gehaltenen Hund ist taglich mehrmals die Mdglichkeit zum langer dauernden Umgang
mit Betreuungspersonen zu gewahren, um das Gemeinschaftsbedurfnis des Hundes zu befriedigen.

(4) LEin Welpe darf erst im Alter von Uber acht Wochen vom Muttertier getrennt werden. %satz 1 gilt
nicht, wenn die Trennung nach tierarztlichem Urteil zum Schutz des Muttertieres oder des Welpen vor

Schmerzen, Leiden oder Schaden erforderlich ist. 2Ist nach Satz 2 eine vorzeitige Trennung mehrerer
Welpen vom Muttertier erforderlich, sollen diese bis zu einem Alter von acht Wochen nicht voneinander
getrennt werden.

(5) Es ist verboten, bei der Ausbildung, bei der Erziehung oder beim Training von Hunden Stachelhals-
bander oder andere fur die Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden.

FuBnoten

(+++ § 2 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 13 Abs. 1 +++)

§ 2 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. a V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 2 Abs. 2 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 1 Buchst. b DBuchst. aa V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv
1.1.2022

§ 2 Abs. 2 Satz 3: Frilher Satz 2 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 1 Buchst. b DBuchst. aa u. bb V v. 25.11.2021 |
Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 2 Abs. 2 Satz 4: Friiher Satz 3 gem. Art. 1 Nr. 1 Buchst. b DBuchst. aa V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv
1.1.2022

§ 2 Abs. 5: Eingef. durch Art. 1 Nr. 1 Buchst. ¢ V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 3 Anforderungen an das Halten beim Ziichten
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(1) 'Wer mit Hunden ziichtet, hat einer Hindin spatestens drei Tage vor der zu erwartenden Geburt bis

zum Absetzen der Welpen eine Wurfkiste nach MaRgabe des Satzes 2 zur Verfligung zu stellen. Die
Wurfkiste muss

1. der GréRe der Hindin und der zu erwartenden Zahl und GréRe der Welpen angemessen sein;
insbesondere muss die Hundin in Seitenlage ausgestreckt in der Wurfkiste liegen kdnnen,

2. so gestaltet sein, dass die Gesundheit der Hiindin und der Welpen sowie die Lufttemperatur kon-
trolliert werden kénnen,

3. an der Innenseite der Seitenwande mit Abstandshaltern ausgestattet sein und

4, Oberflachen haben, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind.

JEine Wurfkiste muss nicht zur Verflgung gestellt werden, wenn die Hindin und die Welpen im Freien
gehalten werden und die Schutzhutte nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 den dort in Absatz 2 genann-
ten Anforderungen genugt und zusatzlich den Anforderungen nach Satz 2 Nummer 1 bis 4 entspricht.

(2) Eine HiNndin mit Welpen muss so gehalten werden, dass sie sich von ihren Welpen zurlickziehen
kann.

(3) 'Innerhalb einer Wurfkiste oder einer Schutzhiitte ist vom Zichter im Liegebereich der Welpen eine
Lufttemperatur zu gewahrleisten, die unter Bertcksichtigung rassespezifischer Besonderheiten eine Un-

terkiihlung oder Uberhitzung der Welpen verhindert. 2\on einer Unterkuhlung der Welpen ist in der Re-
gel bei einer Lufttemperatur von unter 18 Grad Celsius wahrend der ersten zwei Lebenswochen auszu-
gehen.

(4) 'werden Welpen in R&umen gehalten, muss ihnen vom Zlchter ab einem Alter von flinf Wochen

mindestens einmal taglich fur eine angemessene Dauer Auslauf im Freien gewahrt werden. ’Der Auslauf
muss so beschaffen sein, dass von ihm keine Verletzungsgefahr oder sonstige Gesundheitsgefahr fir

die Welpen ausgeht. 3Insbesondere muss sichergestellt sein, dass die Welpen nicht mit Strom fuhren-
den Vorrichtungen oder Vorrichtungen, die elektrische Impulse aussenden, in Berihrung kommen kén-

nen. “Die benutzbare Bodenflache des Auslaufs muss der Zahl und der GroRe der Welpen angemessen
sein. “Die MaBe der benutzbaren Bodenflache miissen mindestens die in § 6 Absatz 2 Satz 1 festgeleg-

ten Zwingermalle betragen. ®Die Einfriedung des Auslaufs muss aus gesundheitsunschadlichem Materi-
al bestehen und so beschaffen sein, dass die Welpen sie nicht Uberwinden kénnen und sich nicht daran
verletzen kénnen.

(5) 'Wer gewerbsmaRig mit Hunden zlichtet, muss sicherstellen, dass fiir jeweils bis zu flinf Zuchthunde
und ihre Welpen eine Betreuungsperson zur Verfligung steht, die die daflir notwendigen Kenntnisse und

Fahigkeiten gegenliber der zustandigen Behorde nachgewiesen hat. %Eine Betreuungsperson darf bis zu
drei Hindinnen mit Welpen gleichzeitig betreuen.

FuBnoten

(+++ 8§ 3: Zur Anwendung vgl. § 13 Abs. 1 +++4)

§ 3 Uberschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. a V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 3 Abs. 1 bis 4: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 Buchst. b V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 3 Abs. 5 Satz 1: Friher einziger Text jetzt Abs. 5 Satz 1 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 2 Buchst. ¢ DBuchst.
aa u.bbVyv.2511.2021 I Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 3 Abs. 5 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 2 Buchst. ¢ DBuchst. bb V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv
1.1.2022

§ 4 Anforderungen an das Halten im Freien

(1) 'Wer einen Hund im Freien halt, hat dafir zu sorgen, dass dem Hund

1. eine Schutzhitte, die den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht, und
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2. auBerhalb der Schutzhutte ein witterungsgeschutzter, schattiger und warmegedammter Liege-
platz, der weich oder elastisch verformbar ist und der so beschaffen ist, dass der Hund in Seiten-
lage ausgestreckt liegen kann,

zur Verfligung stehen. Wahrend der Tatigkeiten, fir die ein Hund ausgebildet wurde oder wird, hat die
Betreuungsperson dafiir zu sorgen, dass dem Hund wahrend der Ruhezeiten ein witterungsgeschutzter
und warmegedammter Liegeplatz zur Verfiigung steht.

(2) 'Die Schutzhiitte muss aus warmedammendem und gesundheitsunschadlichem Material hergestellt

\ . . . 2.
und so beschaffen sein, dass der Hund sich daran nicht verletzen und trocken liegen kann. “Sie muss so
bemessen sein, dass der Hund

1. sich darin verhaltensgerecht bewegen und ausgestreckt hinlegen kann sowie
2. den Innenraum mit seiner Kérperwarme warm halten kann, sofern die Schutzhltte nicht beheiz-
bar ist.

(3) 'Abweichend von Absatz 1 diirfen Herdenschutzhunde wahrend ihrer Tatigkeit oder ihrer Ausbildung
zum Schutz von landwirtschaftlichen Nutztieren vor Beutegreifern im Freien gehalten werden, wenn

1. sichergestellt ist, dass jedem Herdenschutzhund ausreichend Schutz vor widrigen Witterungs-
einflissen zur Verfiigung steht, und

2. zeitweilig oder dauerhaft umzaunte Flachen, die mit Strom fihrenden Vorrichtungen zur Abwehr
von Beutegreifern versehen sind, so bemessen sind, dass ein Herdenschutzhund mindestens
sechs Meter Abstand zu diesen Vorrichtungen halten kann.

?Sofern die Grtlichen Gegebenheiten die Einhaltung des Abstandes nach Satz 1 Nummer 2 nicht zulas-
sen, genlgt abweichend davon ein Abstand von vier Metern.

Fulnoten

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. a V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWyv 1.1.2022
§ 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 3 Buchst. b V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022
§ 4 Abs. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 3 Buchst. ¢V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 5 Anforderungen an das Halten in Raumen und Raumeinheiten

(1) ’Ein Hund darf nur in Rdumen oder Raumeinheiten gehalten werden, bei denen der Einfall von na-

turlichem Tageslicht sichergestellt ist. “Die Flache der Offnungen fiir das Tageslicht muss bei der Hal-
tung in R&dumen oder Raumeinheiten, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Men-

schen dienen, grundsatzlich mindestens ein Achtel der Bodenflache betragen. ?satz 2 gilt nicht, wenn
dem Hund standig ein Auslauf ins Freie zur Verfliigung steht. “Bei geringem Tageslichteinfall sind die

Raume entsprechend dem naturlichen Tag-Nacht-Rhythmus zusatzlich zu beleuchten. ’In den Rdumen
oder Raumeinheiten muss eine ausreichende Frischluftversorgung sichergestellt sein.

(2) 1Ein Hund darf in Raumen oder Raumeinheiten, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufent-
halt von Menschen dienen, nur dann gehalten werden, wenn

1. die benutzbare Bodenflache die Anforderungen an die MalRe nach § 6 Absatz 2 Satz 1 erfullt,

2. fur den Hund der freie Blick aus dem Gebaude oder der Raumeinheit heraus gewahrleistet ist
und

3. bis zu einer Hohe, die der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten erreichen kann, keine Strom

fuhrenden Vorrichtungen, mit denen der Hund in Berihrung kommen kann, oder Vorrichtungen,
die elektrische Impulse aussenden, vorhanden sind.

?Satz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn dem Hund tagsiiber standig ein Auslauf ins Freie zur Verfligung
steht.

(3) Ein Hund darf in nicht beheizbaren Raumen oder Raumeinheiten nur gehalten werden, wenn
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1. diese mit einer Schutzhitte nach § 4 Absatz 2 oder einem trockenen Liegeplatz, der weich oder
elastisch verformbar ist und der einen ausreichenden Schutz vor Luftzug und Kalte bietet, aus-
gestattet sind sowie

2. auBerhalb der Schutzhitte ein warmegedammter Liegebereich zur Verfligung steht, der weich
oder elastisch verformbar ist.

FuBnoten

§ 5 Uberschrift: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. a V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022
§ 5 Abs. 1: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. b V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWyv 1.1.2022
§ 5 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. ¢V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022
§ 5 Abs. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 4 Buchst. d V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWyv 1.1.2022

§ 6 Anforderungen an die Zwingerhaltung

(1) Ein Hund darf in einem Zwinger nur gehalten werden, der den Anforderungen nach den Absatzen 2
bis 4 entspricht.

(2) 1In einem Zwinger muss

1. dem Hund entsprechend seiner Widerristhéhe folgende uneingeschrankt benutzbare Bodenfla-
che zur Verfugung stehen, wobei die Lange jeder Seite mindestens der doppelten Koérperlange
des Hundes entsprechen muss und keine Seite kirzer als zwei Meter sein darf:

Widerristhéhe cm Bodenflache mindestens gm
bis 50 6
Uber 50 bis 65 8
Uber 65 10,
2. fur jeden weiteren in demselben Zwinger gehaltenen Hund zusatzlich die Halfte der flr einen

Hund nach Nummer 1 vorgeschriebenen Bodenflache zur Verfigung stehen,

3. fur jede Hundin mit Welpen das Doppelte der benutzbaren Bodenflache nach Nummer 1 zur Ver-
fugung stehen,

4, die Hohe der Einfriedung so bemessen sein, dass der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten
die obere Begrenzung nicht erreicht.

2Abweichend von Satz 1 Nr. 1 muss fiir einen Hund, der regelmaBig an mindestens flnf Tagen in der
Woche den Uberwiegenden Teil des Tages aulerhalb des Zwingers verbringt, die uneingeschrankt be-
nutzbare Zwingerflache mindestens sechs Quadratmeter betragen.

(3) 'Die Einfriedung des Zwingers muss aus gesundheitsunschadlichem Material bestehen und so be-

schaffen sein, dass der Hund sie nicht Gberwinden und sich nicht daran verletzen kann. °Der Boden
muss trittsicher und so beschaffen sein, dass er keine Verletzungen oder Schmerzen verursacht und

leicht sauber und trocken zu halten ist. 3Trennvorrichtungen mussen so beschaffen sein, dass sich die
Hunde nicht gegenseitig beiRen kénnen. *Mindestens eine Seite des Zwingers muss dem Hund freie

Sicht nach auBen ermdglichen. *Befindet sich der Zwinger in einem Gebaude, muss fur den Hund der
freie Blick aus dem Gebaude heraus gewahrleistet sein.

(4) In einem Zwinger dirfen bis zu einer Héhe, die der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten errei-
chen kann, keine Strom flihrenden Vorrichtungen, mit denen der Hund in Beriihrung kommen kann,
oder Vorrichtungen, die elektrische Impulse aussenden, vorhanden sein.

(5) 'Werden mehrere Hunde auf einem Grundstiick einzeln in Zwingern gehalten, so sollen die Zwinger

so angeordnet sein, dass die Hunde Sichtkontakt zu anderen Hunden haben. %satz 1 gilt nicht fur Zwin-
ger, in denen sozial unvertragliche Hunde gehalten werden.
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FuBnoten

(+++ § 6 Abs. 2: Zur Anwendung vgl. § 13 Abs. 2 +++)

§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 5 Buchst. a DBuchst. aa V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022
§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3: Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 Buchst. a DBuchst. bb V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv
1.1.2022

§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4: Friher Nr. 3 gem. Art. 1 Nr. 5 Buchst. a DBuchst. cc V v. 25.11.2021 | Nr. 80
mWy 1.1.2022

§ 6 Abs. 5 Satz 1: Friiher einziger Text gem. Art. 1 Nr. 5 Buchst. b V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWyv
1.1.2022

§ 6 Abs. 5 Satz 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 5 Buchst. b V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 6: Friherer Abs. 6 aufgeh. durch Art. 1 Nr. 5 Buchst. ¢ V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWyv 1.1.2022

§ 7 Anbindehaltung
(1) Hunde durfen nicht angebunden gehalten werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Anbindehaltung eines Hundes bei Begleitung einer Betreuungsper-
son wahrend der Tatigkeiten, fur die der Hund ausgebildet wurde oder wird, zulassig, wenn

1. die Anbindung mindestens drei Meter lang und gegen ein Aufdrehen gesichert ist,

2. das Anbindematerial von geringem Eigengewicht und so beschaffen ist, dass sich der Hund nicht
verletzen kann, sowie

3. breite, nicht einschneidende Brustgeschirre oder Halsbander verwendet werden, die so beschaf-
fen sind, dass sie sich nicht zuziehen und nicht zu Verletzungen flhren kénnen.

FulBnoten

(+++ 8§ 7: Zur Anwendung vgl. § 13 Abs. 1 +++4)
§7:1dF d. Art. 1 Nr. 6 V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 8 Fiitterung und Pflege

(1) 'Die Betreuungsperson hat dafir zu sorgen, dass dem Hund in seinem gew6hnlichen Aufenthaltsbe-

reich jederzeit Wasser in ausreichender Menge und Qualitat zur Verfigung steht. ?Sie hat den Hund mit
artgemalem Futter in ausreichender Menge und Qualitat zu versorgen.

(2) Die Betreuungsperson hat

1. den Hund unter Bericksichtigung des der Rasse entsprechendem Bedarfs regelmaRig zu pflegen
und fur seine Gesundheit Sorge zu tragen;

2. die Unterbringung mindestens zweimal taglich zu Uberprifen und Mangel unverzuglich abzustel-
len;

3. fur ausreichende Frischluft und angemessene Lufttemperaturen zu sorgen, wenn ein Hund ohne

Aufsicht verbleibt; dies gilt insbesondere flir den Aufenthalt in Fahrzeugen oder Wintergarten so-
wie sonstigen abgegrenzten Bereichen, in denen die Lufttemperatur schnell ansteigen kann;

4. den Aufenthaltsbereich des Hundes sauber und ungezieferfrei zu halten; Kot ist taglich zu ent-
fernen.
FuBnoten

§ 8 Abs. 2 Nr. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. a V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022
§ 8 Abs. 2 Nr. 3: IdF d. Art. 1 Nr. 7 Buchst. b V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 9 Ausnahmen fir das voriibergehende Halten

- Seite 6 von 8 -



Die zustandige Behdrde kann von den Vorschriften des § 2 Abs. 2 und 3 sowie § 6 Abs. 1 in Verbindung
mit Abs. 2 fur das voribergehende Halten von Hunden in Einrichtungen, die Fundhunde oder durch Be-
hdorden eingezogene Hunde aufnehmen, befristete Ausnahmen zulassen, wenn sonst die weitere Auf-
nahme solcher Hunde gefahrdet ist.

§ 10 Ausstellungsverbot

IEs ist verboten, Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten,

1. bei denen Kérperteile, insbesondere Ohren oder Rute, tierschutzwidrig vollstandig oder teilweise
amputiert worden sind oder

2. bei denen erblich bedingt

a) Korperteile oder Organe fir den artgemaRen Gebrauch fehlen oder untauglich oder um-
gestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schaden auftreten,

b) mit Leiden verbundene Verhaltensstérungen auftreten,

C) jeder artgemaRe Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu
Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schaden fihrt oder

d) die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden mdglich ist oder zu Schaden
fUhrt.

%satz 1 gilt entsprechend fir sonstige Veranstaltungen, bei denen Hunde verglichen, gepruft oder sonst
beurteilt werden.

FuBnoten

§ 10: IdF d. Art. 1 Nr. 8 V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 11 (weggefallen)

Fullnoten
§ 11: Aufgeh. durch Art. 3 G v. 19.4.2006 1 900 mWv 25.4.2006
§ 12 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vor-
satzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 einen Welpen vom Muttertier trennt,

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 eine Wurfkiste nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig zur Verfi-
gung stellt,

3. entgegen § 3 Absatz 5 Satz 1 nicht sicherstellt, dass fur jeweils bis zu finf Zuchthunde und ihre

Welpen eine dort genannte Betreuungsperson zur Verfligung steht,

4, entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Satz 2 nicht daflr sorgt, dass dem Hund eine Schutzhitte
oder ein Liegeplatz zur Verflgung steht,

5. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3, § 6 Absatz 1 oder § 7 Absatz 1 ei-
nen Hund halt oder

6. entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 einen Mangel nicht oder nicht rechtzeitig abstellt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt,
wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen § 10 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, einen Hund aus-
stellt oder eine Ausstellung veranstaltet.
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FuBnoten

§ 12 Abs. 1 Nr. 2: Eingef. durch Art. 1 Nr. 9 Buchst. a DBuchst. aa V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWyv
1.1.2022

§ 12 Abs. 1 Nr. 3: Friher Nr. 2 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 9 Buchst. a DBuchst. bb V v. 25.11.2021 | Nr. 80
mWv 1.1.2022

§ 12 Abs. 1 Nr. 4: Friher Nr. 3 gem. Art. 1 Nr. 9 Buchst. a DBuchst. cc V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv
1.1.2022

§ 12 Abs. 1 Nr. 5: Friher Nr. 4 gem. u. idF d. Art. 1 Nr. 9 Buchst. a DBuchst. dd V v. 25.11.2021 | Nr. 80
mWv 1.1.2022

§ 12 Abs. 1 Nr. 6: Friher Nr. 5 gem. Art. 1 Nr. 9 Buchst. a DBuchst. ee V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWyv
1.1.2022

§ 12 Abs. 2: IdF d. Art. 1 Nr. 9 Buchst. b V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 13 Anwendungsbestimmungen

(1) 's 2 Absatz 2 und die §§ 3 und 7 in der sich jeweils aus Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b und Num-
mer 2 und 6 der Verordnung zur Anderung der Tierschutz-Hundeverordnung und der Tierschutztrans-
portverordnung vom 25. November 2021 (BGBI. | S. 4970) ergebenden Fassung sind erst ab dem 1. Ja-

nuar 2023 anzuwenden. “Bis zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt sind die am 30. November 2021
geltenden Vorschriften weiter anzuwenden.

(2) '8 6 Absatz 2 in der sich aus Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a der Verordnung zur Anderung der Tier-
schutz-Hundeverordnung und der Tierschutztransportverordnung vom 25. November 2021 (BGBI. I S.

4970) ergebenden Fassung ist erst ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden. ?Bis zu dem in Satz 1 genann-
ten Zeitpunkt ist die am 30. November 2021 geltende Vorschrift weiter anzuwenden.

FuBnoten
§ 13: Eingef. durch Art. 1 Nr. 10 V v. 25.11.2021 | Nr. 80 mWv 1.1.2022

§ 14 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2001 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Verordnung Uber das Hal-
ten von Hunden im Freien vom 6. Juni 1974 (BGBI. | S. 1265), geandert durch Artikel 2 Nr. 1 des Geset-
zes vom 12. August 1986 (BGBI. I S. 1309), auBer Kraft.

Schlussformel

Der Bundesrat hat zugestimmt.
Redaktionelle Hinweise

Diese Norm enthalt nichtamtliche Satznummern.

© juris GmbH

- Seite 8 von 8 -



	Gesamtes Gesetz  
					
	
	Fußnoten
	Dieses Gesetz ändert die nachfolgend aufgeführten Normen
	Eingangsformel
	§ 1 Anwendungsbereich
	Fußnoten

	§ 2 Allgemeine Anforderungen an das Halten
	Fußnoten

	§ 3 Anforderungen an das Halten beim Züchten
	Fußnoten

	§ 4 Anforderungen an das Halten im Freien
	Fußnoten

	§ 5 Anforderungen an das Halten in Räumen und Raumeinheiten
	Fußnoten

	§ 6 Anforderungen an die Zwingerhaltung
	Fußnoten

	§ 7 Anbindehaltung
	Fußnoten

	§ 8 Fütterung und Pflege
	Fußnoten

	§ 9 Ausnahmen für das vorübergehende Halten
	§ 10 Ausstellungsverbot
	Fußnoten

	§ 11 (weggefallen)
	Fußnoten

	§ 12 Ordnungswidrigkeiten
	Fußnoten

	§ 13 Anwendungsbestimmungen
	Fußnoten

	§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Schlussformel
	Redaktionelle Hinweise




